
E n t w u r f

Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO)
Erwartete Gültigkeit ab 01.05.2003

(Verbindlichkeit besitzt jedoch ausschließlich die im
Bundesgesetzblatt veröffentlichte Fassung)

Übergangsvorschriften für bereits anerkannte Leiter einer
Fliegerärztlichen Untersuchungsstelle (Flugmedizinische Sachverständige)

§ 110
Übergangsvorschriften

(1) Fliegerärztliche Untersuchungsstellen nach § 24e Abs. 1 der Luftverkehrs-Zulassungs-
Ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. März 1999 (BGBl. I S. 610) werden
im Umfang ihrer bisherigen Anerkennung als flugmedizinische Sachverständige nach § 24e,
befristet auf drei Jahre vom Tag des Inkrafttretens der Verordnung zur Änderung luftrechtli-
cher Vorschriften über Anforderungen an Flugbesatzungen, anerkannt. Für die Verlängerung
der Anerkennung gilt § 24e Abs. 6. Der Nachweis der Zusatzbezeichnung „Flugmedizin“ ge-
mäß § 24e Abs. 3 Nr. 1 ist innerhalb von sechs Jahren vom Tag des Inkrafttretens der Ver-
ordnung zur Änderung luftrechtlicher Vorschriften über Anforderungen an Flugbesatzungen zu
erbringen.

(2) Luftfahrerschulen, Luftsportverbände und Luftsportvereine, die eine Erlaubnis zur Aus-
bildung von Privatflugzeugführern, Privathubschrauberführern, jeweils ohne Instrumentenflug-
berechtigung, von Segelflugzeugführern, Freiballonführern oder Luftsportgeräteführern besit-
zen, werden als Ausbildungseinrichtung von Amts wegen gemäß § 34 registriert.

(3) Bei bis zum 31. Dezember 2004 ausgestellten Tauglichkeitszeugnisses beträgt die
Dauer ihrer Gültigkeit für Privatluftfahrzeugführer, die nicht im Besitz einer Lizenz nach § 5
der Verordnung über Luftfahrtpersonal sind, Segelflugzeugführer, Freiballonführer mit einer
Lizenz nach § 46 Abs. 1 der Verordnung über Luftfahrtpersonal und Führer von Luftsportge-
räten 24 Monate.“


